
1. Anderunqssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde
Nebelschütz vom 07.09.1999

Aufgrund von $ 4 Absatz 2 in Verbindung mit $ 28 Abs. 1 der Gemeindeordung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21. April 1993 (SächsGVBl. S. 301 ,445)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 345) hat der
Gemeinderat der Gemeinde NebelschüV am 13.12.2001 mit der Mehrheit der
Stimmen seiner Mitglieder folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1 - Anderunq der Satzunq

Der $ 6 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefaßt:

Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen,
soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:

1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von
3.500,00 Euro im Einzelfall;

2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben und zur
Verwendung von Deckungsreserven bis zu 2.000,00 Euro im Einzelfall;

3. die Ernennung, Beförderung und Entlassung von Angestellten der Vergütungs-
gruppe X - Vll BAT, Aushilfsangestellten, Arbeitern, Beamtenanwärtern, Auszu-
bildenden, Praktikanten und anderen in Ausbildung stehenden Personenen nach
$ 28 Abs. 3 (Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1993, S. 301);

3.1. die unbefristeten Einstellungen und Entlassungen können nur nach Zustim-
mung des Gemeinderates erfolgen.

4. die Gewährung von unvezinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie von
Unterstützungen und Arbeitgeberdarlehen im Rahmen vom Gemeinderat erlas-
senen Richtlinien;

5. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Zuschüssen
bis zu 500,00 Euro im Einzelfall;

6. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher
Ansprüche, die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluß von Ver-
gleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 500,00
Euro beträgt;

7. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögen bis zu
einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von 2.000,00 Euro im Einzelfall;

8. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 1.000,00 Euro im Einzelfall.




